
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Josef Zellmeier CSU
vom 28.01.2016

Einstellungsangebote für Wartelistenbewerber für das 
Lehramt an Gymnasien

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wie viele Bewerber wurden zum September 2015 von 
der Warteliste für die Fächerkombination Deutsch und 
Sozialkunde eingestellt? Welche Notenschnitte waren 
dafür erforderlich?

2.  Wenn ein Schulleiter Personalbedarf in den Fächern Ge-
schichte und Sozialkunde anmeldet, welche Bewerberlis-
te mit welchen Fächerverbindungen in welcher Reihung 
kommt dafür infrage? Werden die Listen für die grund-
ständigen Fächerverbindungen Deutsch und Geschichte 
sowie Deutsch und Sozialkunde mit dem jeweiligen Er-
weiterungsfach Sozialkunde bzw. Geschichte dabei glei-
chermaßen berücksichtigt?

3.  Ist es möglich, sich als Lehrkraft im Falle des Studiums 
dreier vertiefter Fächer die vom Einstellungsschnitt her 
günstigste Liste auszusuchen oder wird die Lehrkraft au-
tomatisch auf die günstigste Liste gesetzt?

4.  Wie viele Stellen sind im Haushalt 2016 für das Lehramt 
an Gymnasien vorgesehen?

Antwort
des Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissen-
schaft und Kunst
vom 24.02.2016

1.  Wie viele Bewerber wurden zum September 2015 von 
der Warteliste für die Fächerkombination Deutsch 
und Sozialkunde eingestellt? Welche Notenschnitte 
waren dafür erforderlich?

Es wurde keine Einstellung zum September 2015 von der 
Warteliste in der Fächerverbindung Deutsch und Sozialkun-
de vorgenommen.

2.  Wenn ein Schulleiter Personalbedarf in den Fächern 
Geschichte und Sozialkunde anmeldet, welche Be-
werberliste mit welchen Fächerverbindungen in 
welcher Reihung kommt dafür infrage? Werden die 
Listen für die grundständigen Fächerverbindungen 

Deutsch und Geschichte sowie Deutsch und Sozial-
kunde mit dem jeweiligen Erweiterungsfach Sozial-
kunde bzw. Geschichte dabei gleichermaßen berück-
sichtigt?

Schulen haben generell die Möglichkeit, ihren Personalbe-
darf über verschiedene Anforderungsarten zu decken. Die 
Bedarfe werden daher nicht nur in Bezug auf die zuweisbare 
Fächerverbindung, sondern auch hinsichtlich der zuweisba-
ren Stellenart geprüft.

Zur Deckung eines längerfristigen, das heißt strukturellen 
Bedarfs, können Planstellen angefordert werden. Bei der 
Zuweisung dieser Planstellen wird seitens des Staatsmi-
nisteriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst 
auf eine bayernweit gleichmäßige Versorgung der Schulen 
geachtet. Darüber hinaus können zur Deckung von kurzfris-
tigeren Bedarfen Studienreferendare im Zweigschuleinsatz 
von den Schulen – auch namentlich – angefordert werden. 
Ebenso können Mobile Reserven bei zeitlich befristeten 
Bedarfen von den Schulen angefordert werden; diese Stel-
lenart wird insbesondere bei Elternzeiten und Schwanger-
schaften eingesetzt, um über einen mittelfristigen Zeitraum 
die Unterrichtsversorgung sicherzustellen. Bei sehr akutem, 
äußerst kurzfristigem Bedarf, etwa bei Erkrankungen von 
Stammlehrkräften, besteht für die Schulen die Möglichkeit, 
in Eigenverantwortung durch die Anforderung finanzieller 
Mittel Aushilfsnehmer zur Überbrückung des zeitlich befris-
teten Ausfalls zu beschäftigen.

Unter Berücksichtigung der genannten Anforderungs-
möglichkeiten der Stellenarten ergeben sich in Verbindung 
mit den anforderbaren Fächerverbindungen zahlreiche Op-
tionen.

Im Falle einer Planstellenbesetzung, die mit der Neuein-
stellung einer Bewerberin beziehungsweise eines Bewer-
bers einhergeht, schreiben die Bayerische Verfassung und 
das Beamtengesetz zwingend vor, dass die Vergabe öffent-
licher Ämter in der gesamten Staatsverwaltung nach dem 
Leistungsgrundsatz zu erfolgen hat. Demnach werden die 
zur Verfügung stehenden Stellen an diejenigen Bewerber 
vergeben, die in der Anstellungsprüfung (Staatsexamen) 
die jeweils besten Gesamtprüfungsnoten erzielt haben. Alle 
Bewerberinnen und Bewerber um Einstellung in den staat-
lichen Schuldienst werden auf einer Rangliste in eine Rei-
henfolge gebracht.

Dabei wird innerhalb einer jeden Fächerverbindung eine 
eigene Rangliste gebildet, für die stets die grundständig stu-
dierte Fächerverbindung relevant ist. (Auf die Berücksichti-
gung eines Erweiterungsfachs wird in der Antwort zu Fra-
ge 3 eingegangen.) Die zum jeweiligen Einstellungstermin 
fächerspezifisch zur Verfügung stehenden Stellen werden 
sodann an die jeweils bestqualifizierten Bewerber vergeben.

Ist der bestehende Bedarf in bestimmten Fächerkombina-
tionen wie etwa bei den in Verbindung mit den angesproche-
nen Fächern Geschichte und Sozialkunde einhergehenden 
Leitfächern aus dem sprachlichen Bereich weitestgehend 
gedeckt, existieren hier zwangsläufig nur geringe Einstel-
lungsmöglichkeiten. Infolgedessen kann nur ein Einstel-
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lungskorridor für die am besten qualifizierten Bewerber offen- 
gehalten werden. Im Rahmen dieses Einstellungskorridors 
werden die Listen für die grundständigen Fächerverbindun-
gen Deutsch und Geschichte sowie Deutsch und Sozialkun-
de unter Beachtung des Leistungsgrundsatzes gleicherma-
ßen berücksichtigt, wobei jeweils Erweiterungsfächer wie im 
ersten Fall Sozialkunde in Erweiterung der Fächerverbin-
dung Deutsch/Geschichte und im zweiten Fall Geschichte 
in Erweiterung der Fächerverbindung Deutsch/Sozialkunde, 
wie in der Beantwortung zu Frage 3 dargestellt, berücksich-
tigt werden.

Wenn eine Auswahlentscheidung zwischen einem Be-
werber mit der Fächerverbindung Deutsch/Geschichte mit 
Erweiterungsfach Sozialkunde und einem Bewerber mit 
der Fächerverbindung Deutsch/Sozialkunde mit Erweite-
rungsfach Geschichte zu treffen ist, fällt diese zugunsten 
des Bewerbers mit der besseren Gesamtprüfungsnote aus. 
Die Gesamtprüfungsnote errechnet sich aus den Leistun-
gen in der grundständigen Fächerverbindung einerseits und 
den Leistungen im Erweiterungsfach unter ggf. zusätzlicher 
Anwendung eines vom Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst widerruflich festgelegten 
Bonus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Einstellungs-
verfahren hinsichtlich der Fächerverbindungen nach dem 
Prinzip der Leitfächer (z. B. Deutsch, Englisch, Französisch) 
sowie nach Lehramtsprüfungsordnung I (LPO I) möglichen 
Beifächern (z. B. Geschichte, Sozialkunde) vorgegangen 
wird und auch innerhalb eines Leitfachs, beispielsweise 
Deutsch, auf vergleichbare Einstellungsgrenznoten geach-
tet wird.

3.  Ist es möglich, sich als Lehrkraft im Falle des Stu-
diums dreier vertiefter Fächer die vom Einstellungs-
schnitt her günstigste Liste auszusuchen oder wird 
die Lehrkraft automatisch auf die günstigste Liste 
gesetzt?

Gemäß § 59 der LPO I wird die Erste Staatsprüfung stets 
in zwei grundständig studierten Fächern absolviert, eine 
Ausnahme stellen nur die vertieft studierten Doppelfächer 

Kunst und Musik dar. Gemäß § 60 LPO I kann eine in zwei 
Fächern grundständig vertieft studierte Fächerverbindung 
durch ein drittes Fach bzw. weitere Fächer (Erweiterungs-
fach) erweitert werden. Die Bewerberinnen und Bewerber 
werden jedoch weiterhin entsprechend ihrer grundständig 
vertieft studierten Fächerverbindung geführt.

Die Reihung von Bewerbern mit Erweiterung auf einer ge-
meinsamen Einstellungsliste mit den Bewerbern mit grund-
ständiger Fächerverbindung ist aufgrund der Bestimmun-
gen der Lehramtsprüfungsordnung II (LPO II) nicht möglich: 
Gemäß § 26 Abs 1 LPO II wird für jeden Prüfungsteilneh-
mer und jede Prüfungsteilnehmerin aufgrund der erzielten 
Gesamtprüfungsnote eine Platzziffer festgesetzt. Für das 
Lehramt an Gymnasien wird die Liste der Platzziffern inner-
halb der Fächerverbindung erstellt. Alle Bewerberinnen und 
Bewerber werden daher sowohl auf der Einstellungsliste 
als auch gegebenenfalls auf der Warteliste ausschließlich 
anhand ihrer grundständigen Fächerverbindung mit der 
Gesamtprüfungsnote, die sich aus den Leistungen in der 
grundständigen Fächerverbindung und den Leistungen im 
Erweiterungsfach ergibt, gereiht.

Ein Erweiterungsfach wird dabei gegebenenfalls durch 
die Vergabe eines fächerspezifischen Bonus zusätzlich be-
rücksichtigt. Eine gesonderte Einstellungsliste für Bewerber 
mit Erweiterungsfach gibt es weder für Bewerber des ak-
tuellen Jahrgangs noch für Wartelistenbewerber. Bei mehr 
als einem Erweiterungsfach wird stets die für den Bewerber 
günstigere Gesamtprüfungsnote, die vom Bonus und der 
Prüfungsnote des Erweiterungsfachs abhängt, als Grundla-
ge für das Einstellungsverfahren verwendet.

4.  Wie viele Stellen sind im Haushalt 2016 für das Lehr-
amt an Gymnasien vorgesehen?

Im Stellenplan des Haushaltsplans 2015/2016 sind für das 
Haushaltsjahr 2016 bei Kap. 0519 (Staatliche Gymnasien) 
19.037,31 Stellen ausgewiesen.


